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In Luxemburg wird Telearbeit von Arbeitnehmern durch die großherzogliche Ver-
ordnung vom 22. Januar 2021 geregelt, die durch eine Vereinbarung der Sozialpartner 
vom 20. Oktober 2020 für allgemein verbindlich erklärt wurde. Die vorliegende Bro-
schüre enthält die wichtigsten Bestimmungen über Telearbeit.
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Telearbeit ist eine Form der Arbeitsorganisation, bei der in der Regel Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) eingesetzt werden, um die Arbeit außerhalb der Räumlichkeiten des Arbeitgebers zu verrichten. Die 
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ist Teil der üblichen Praxis der Telearbeit, aber keine 
absolute Voraussetzung.

Nicht in den Geltungsbereich der Vereinbarung über Telearbeit fallen:

• ins Ausland entsandte Mitarbeiter;
• der Transportsektor im weitesten Sinne (Verwaltung ausgeschlossen);
• Handelsvertreter;
• Co-Working Spaces in Luxemburg, wenn die Arbeit in einem Satellitenbüro des Unternehmens verrichtet wird;
• Smart-Working, im Sinne von gelegentlichen Einsätzen per Smartphone oder Laptop außerhalb des üblichen 

Arbeits- oder Telearbeitsplatzes;
• alle Leistungen, die außerhalb des Unternehmens beim Kunden erbracht werden.

2 FORMEN DER TELEARBEIT

Gelegentliche Telearbeit   
• zur Bewältigung unvorhergesehener Ereignisse; oder
• wenn die Telearbeit durchschnittlich weniger als 10% der normalen Jahresarbeitszeit des Arbeitnehmers ausmacht.

Regelmäßige Telearbeit
• jede Telearbeitssituation, bei der es sich nicht um gelegentliche Telearbeit handelt.

Die großherzogliche Verordnung legt keine Höchstgrenzen fest.

TELEARBEIT NUR AUF FREIWILLIGER BASIS

Telearbeit unterliegt dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer und wird in 
Form einer bilateralen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgehalten. Diese Vereinbarung 
gilt sowohl für den Wechsel zur Telearbeit als auch für die Rückkehr zur klassischen Arbeitsweise. Die Weigerung 
eines Arbeitnehmers, auf Anweisung seines Arbeitgebers Telearbeit zu leisten, ist daher kein Kündigungsgrund, 
und der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, Telearbeit durch eine Änderung des Arbeitsvertrags zu erzwingen. 

DEFINITION DER TELEARBEIT
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SCHRIFTLICHER NACHWEIS NOTWENDIG

Die freiwillige Vereinbarung zwischen den Parteien bedarf eines schriftlichen Nachweises. Die Schriftform des Nach-
weises ist weniger formell geregelt. Sie erfolgt bei regelmäßiger Telearbeit entweder auf kollektivvertraglicher Ebene 
oder im Arbeitsvertrag bzw. bei gelegentlicher Telearbeit durch eine schriftliche Bestätigung (E-Mail, SMS usw.).

Bei regelmäßiger Telearbeit müssen die folgenden Elemente schriftlich festgelegt werden:
• Telearbeitsort oder Modalitäten zur Bestimmung dieses Ortes;
• Stunden oder Tage, während derer der Arbeitnehmer Telearbeit leistet und für den Arbeitgeber erreichbar 

sein muss, oder die Modalitäten zur Festlegung dieser Zeiträume;
• die Bedingungen, unter denen der Arbeitnehmer von der Telearbeit zurücktreten kann;
• Regelungen für eventuelle Kompensationen von Sachleistungen, die nicht an die Anwesenheit im Unterneh-

men gebunden sind;
• Pauschalbetrag für die Kommunikationskosten am Telearbeitsplatz. 

Individuelle Vereinbarungen sind im Falle von kollektiven Verträgen (d.h. Kollektivverträge, Betriebsvereinbarun-
gen oder Vereinbarungen mit der Delegation) nicht unbedingt erforderlich. Auf individueller Ebene erfordert die 
großherzogliche Verordnung nicht mehr eine Änderung des Arbeitsvertrags. 

ARBEITSORGANISATION

Die Arbeitszeitorganisation bei Telearbeit folgt den im Unternehmen geltenden Regeln. Die großherzogliche Ver-
ordnung enthält jedoch zwei spezifische Bestimmungen:
• Überstunden: Unter Berücksichtigung des Ausnahmecharakters von Überstunden sind die diesbezüglichen 

Bedingungen zwischen den Parteien zu vereinbaren, müssen aber so weit wie möglich an die internen Ver-
fahren angeglichen werden;

• Recht auf digitales Abschalten: Besteht ein solches Recht auf Branchen- oder Unternehmensebene, gilt 
dies auch für Telearbeitnehmer.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Maßnahmen gegen eine soziale Isolation von Telearbeitnehmern zu ergreifen 
(regelmäßige Treffen mit Mitarbeitern und Zugang zu Unternehmensinformationen). 

PRAKTISCHE MODALITÄTEN
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PRIVATSPHÄRE VON ARBEITNEHMERN IN TELEARBEIT

Aus Respekt vor der Privatsphäre des Arbeitnehmers gibt es kein Kontrollbesuchsrecht für den Arbeitgeber, den 
Sicherheitsdelegierten oder die Gesundheits- und Sicherheitsbehörden. Darüber hinaus enthält die großherzogliche 
Verordnung keine spezifischen Bestimmungen über die Einrichtung eines Überwachungssystems für Telearbeit. 

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Telearbeitnehmer die erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Die genaue Definition dieser Ausrüstung wird von Fall zu Fall im Unternehmen mit folgenden Unterscheidungen 
vorgenommen:
• regelmäßige Telearbeit: Pflicht des Arbeitgebers die technische Ausrüstung bereitzustellen und die direkt 

mit der Kommunikation verbundenen Kosten zu übernehmen (möglicherweise in Form einer Monatspau-
schale);

• gelegentliche Telearbeit: Einzelfalllösung (z.B. Laptops, die in allen Räumlichkeiten eingesetzt werden kön-
nen), aber keine Verpflichtung auf Arbeitgeberseite.

Der Mitarbeiter ist für die ihm anvertrauten Geräte verantwortlich und muss bei Ausfall oder Fehlfunktion das 
Unternehmen benachrichtigen. Der Telearbeitnehmer hat Anspruch auf angemessene technische Unterstützung. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Die großherzogliche Verordnung behält die Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz bei. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer in Telearbeit über den Arbeitsschutz im Unter-
nehmen informieren und der Arbeitnehmer muss diesen korrekt anwenden. Der Arbeitnehmer in Telearbeit hat 
das Recht, einen Kontrollbesuch beim Arbeitsschutz des Unternehmens, beim Sicherheits- und Gesundheitsde-
legierten oder der ITM (Gewerbeinspektion) zu beantragen. 

Was die Unfallversicherung anbelangt, so ist eine Deckung mit den durch die AAA bzw. in der Rechtsprechung 
vorgesehenen Grenzen und Ausschlüssen unverzichtbar.
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ROLLE DER PERSONALDELEGATION UND SPEZIFISCHE 
OPTIONALE TELEARBEITSREGELUNGEN

Die großherzogliche Verordnung sieht eine regelmäßige Information der Personaldelegation über die Anzahl der 
Telearbeitnehmer und deren Entwicklung innerhalb des Unternehmens vor. Die genauen Modalitäten werden 
unternehmensintern festgelegt.

Telearbeitsregelungen können entsprechend der Unternehmenssituation oder der Branche festgelegt werden:
• durch eine kollektive oder untergeordnete Vereinbarung;
• unter Beachtung der Zuständigkeiten der Personaldelegation.

Die Einführung und Änderung einer spezifischen Regelung können umgesetzt werden:
• in Unternehmen mit weniger als 150 Beschäftigten: nach Unterrichtung und Anhörung der Personaldelegation; 
• in Unternehmen mit mindestens 150 Beschäftigten: im gegenseitigen Einvernehmen der Direktion mit der 

Personaldelegation. 

DATENSCHUTZ

Die Datenschutzbestimmungen müssen mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform sein. Da-
rüber hinaus besteht die Arbeitgeberpflicht, den Telearbeitnehmer hinsichtlich Datenschutzfragen zu informieren 
und gegebenenfalls zu schulen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Unternehmenspolitik zu respektieren (z.B. 
Nutzungseinschränkungen bei technischen Geräten).

GLEICHBEHANDLUNG 

Die großherzogliche Verordnung betont den Grundsatz, dass Arbeitnehmer in Telearbeit dieselben Rechte und Pflich-
ten gemäß Gesetzgebung und Kollektivverträgen haben, wie im Unternehmen tätige Mitarbeiter. Dies gilt auch für: 
• Zugang zu Aus- und Weiterbildungen (mögliche fachgerechte Weiterbildung des Telearbeitnehmers auf Anfrage);
• Karriereentwicklungsmöglichkeiten;
• Beurteilungskriterien;
• kollektive Rechte (Kommunikation mit den Delegierten, Teilnahme und Wahlberechtigung bei Sozialwahlen usw.). 

Darüber hinaus muss der Telearbeitnehmer auf die gleiche Weise und im gleichen Umfang wie die anderen Unter-
nehmensbeschäftigten alle aktuellen Informationen des Arbeitgebers oder der Personaldelegation erhalten.

Eine unterschiedliche Behandlung von Telearbeitnehmern kann objektiv gerechtfertigt sein, darf jedoch den Grund-
satz der Nichtdiskriminierung nicht beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust einer Leistung muss für den Telearbeits-
zeitraum kompensiert werden. Dieses Kompensationsrecht gilt nicht für Sachleistungen, die an die Anwesenheit auf 
dem Betriebsgelände gebunden sind (z.B. Bereitstellung eines Parkplatzes, Zugang zur Kantine usw.).

BESONDERE BESTIMMUNGEN
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BESTEUERUNG
Abgesehen von Verständigungsvereinbarungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sehen die 3 bilateralen Steuer-
abkommen zwischen Luxemburg und seinen Nachbarländern folgende Schwellenwerte für die Besteuerung von 
Grenzgängern vor (ein angefangener Tag zählt hierbei jeweils als ganzer Arbeitstag):

• Deutschland:  maximal 19 Tage/Jahr im Steuerjahr 2023 und
 maximal 34 Tage/Jahr ab dem Steuerjahr 2024*;
• Belgien:  maximal 34 Tage/Jahr;
 Achtung: Die Tage der Rufbereitschaft werden bei der Berechnung der Telearbeitstage berücksichtigt.
• Frankreich:  maximal 29 Tage im Steuerjahr 2022 und
 maximal 34 Tage / Jahr ab dem Steuerjahr 2023**.

* Anhang unterschrieben im Juli 2023, muss noch von Luxemburg und Deutschland ratifiziert werden
** Anhang unterschrieben im Herbst 2022, die neue Toleranzschwelle ist anwendbar, sobald das Ratifizierungsverfahren 
von Luxemburg und Frankreich durchgeführt wurde

Auch Schulungen, Geschäftsreisen, Kundenbesuche oder andere vom Arbeitgeber geplante Tätigkeiten werden bei der 
Berechnung der Schwellenwerte berücksichtigt. Urlaubs- und Krankheitstage werden dagegen nicht berücksichtigt.

Werden diese Schwellenwerte nicht überschritten, ist das Gehalt des Grenzgängers zu 100% in Luxemburg 
steuerpflichtig. Werden die Schwellenwerte überschritten, ist das Gehalt für die gesamten im Wohnsitzland 
geleisteten Arbeitsstunden generell im Wohnsitzland des Arbeitnehmers zu versteuern. Die entsprechenden 
Steuerbehörden sind berechtigt, Nachweise über die physische Anwesenheit der Grenzgänger in Luxemburg 
zu verlangen.

Der LCGB fordert daher die Harmonisierung der drei Schwellenwerte, vorzugsweise durch Anpas-
sung an die 25%-Grenze für die Sozialversicherung (55 Tage pro Jahr). Der LCGB empfiehlt auch eine 
Klausel über höhere Gewalt in zukünftigen Steuerabkommen vorzusehen. 

BESONDERE SITUATION DER GRENZGÄNGER IN 
TELEARBEIT 
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SOZIALVERSICHERUNG

Allgemeiner Rechtsrahmen

Abgesehen von Verständigungsvereinbarungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Sozialversicherungs-
zugehörigkeit durch die EU-Verordnung 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ge-
regelt. Grundsätzlich gilt, dass ein Arbeitnehmer nur in einem Staat sozialversichert sein kann, nämlich in dem 
Staat, in dem er seine berufliche Tätigkeit ausübt. Grenzgänger in Luxemburg sind der luxemburgischen Sozial-
versicherung angeschlossen, sofern sie nur einen Arbeitgeber haben und sie nicht mehr als 25% ihrer Arbeitszeit 
(oder nicht mehr als 25% ihres Gehalts) in ihrem Wohnsitzland arbeiten:

25% = durchschnittlich 1,25 Tage/Woche über 12 Monate, d.h. weniger als 56 Tage / Jahr

Gemäß Artikel 16 der oben genannten EU-Verordnung befürwortet der LCGB die Angleichung der für die drei 
Nachbarländer Luxemburgs geltenden Schwellenwerte nach oben an die der Sozialversicherung, um die Prüfung 
und Meldepflichten zu vereinfachen. Tatsächlich kann es in ein und demselben luxemburgischen Unternehmen 
vier verschiedene Regelungen geben, je nachdem, ob der Arbeitnehmer in Luxemburg, Frankreich, Belgien oder 
Deutschland ansässig ist.

Europäisches Rahmenabkommen über die Telearbeit von Grenzgängern

Am 1. Juli 2023 tritt ein europäisches Rahmenabkommen zur Telearbeit von Grenzgängern in Kraft. Die Verein-
barung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird danach stillschweigend verlängert.

Die Anwendung dieses Rahmenabkommens ist weder automatisch noch obligatorisch

Zur Erinnerung: Telearbeit muss immer Gegenstand einer formellen oder informellen Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer sein. Auch der Antrag auf Anwendung der Rahmenvereinbarung muss 
in gegenseitigem Einvernehmen gestellt werden.

Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, ermöglicht es die Vereinbarung Grenzgängern, die Schwelle von 25% 
des Einkommens oder der Jahresarbeitszeit zu überschreiten, ohne eine rückwirkende Abmeldung von der 
luxemburgischen Sozialversicherung befürchten zu müssen.

Die im Wohnsitzland geleistete Telearbeitszeit muss unter 50% der tatsächlichen Arbeitszeit des Arbeitnehmers 
betragen, da sie sonst im Wohnsitzland anzumelden ist.
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Um von der Rahmenvereinbarung profitieren zu können, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:

• das Land, in dem der Grenzgänger wohnt, und 
das Land, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz 
oder seine Niederlassung hat, müssen beide die 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet haben: 

 
 Innerhalb der Großregion wurde das 

Rahmenabkommen bislang von Lu-
xemburg, Deutschland, Belgien und 
Frankreich unterzeichnet. Deutsche, 
belgische und französische Grenzgän-
ger können daher von dem Rahmen-
abkommen profitieren, wenn alle an-
deren Bedingungen erfüllt sind; 

 
• die Telearbeit des Grenzgängers darf ausschließ-

lich im Wohnsitzland geleistet werden und muss 
mehr als 25% und unter 50% der Gesamtar-
beitszeit des Arbeitnehmers betragen;

• der Grenzgänger darf keine andere Tätigkeit 
in seinem Wohnsitzstaat oder einem anderen 
EU-Mitgliedstaat ausüben;

• nicht von der Anwendung der Rahmenvereinba-
rung profitieren können daher: 

 » Selbstständige;
 » Arbeitnehmer, die mehrere Tätigkeiten 

ausüben (als Arbeitnehmer  und/oder Sel-
bstständiger); 

 » Arbeitnehmer, die zudem in einem anderen 
Land als ihrem Wohnsitzstaat und dem Land, in 
dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat, arbeiten;

 » Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern.
• Der Arbeitgeber muss jede regelmäßig aus-

geübte Telearbeitstätigkeit eines Grenzgängers 
der Zentralstelle der Sozialversicherungen 
(CCSS) melden.

Die Rahmenvereinbarung sieht eine Übergangsfrist 
vor, so dass regelmäßige Telearbeit, die ein Grenzgän-
ger ab dem 1. Juli 2023 verrichtet, bis einschließlich 
den 30. Juni 2024 gemeldet werden kann. 

Für den Fall, dass eine dieser Bedingungen nicht 
erfüllt ist, gilt weiterhin die Obergrenze von 

25% für die Sozialversicherung!
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Besuche DeinLCGB.lu und logge dich ein

 z Verfügbar in Deutsch, Französisch, Englisch und Portugiesisch
 z Terminvereinbarungen und Videokonferenzen
 z Verwaltung deines Dossiers in einem gesicherten Bereich
 z Weitere Funktionen folgen in Kürze

tonlcgb.lu yourlcgb.lu deinlcgb.lu oteulcgb.lu

Entdecke „DeinLCGB“.
Alle Leistungen des LCGB in deiner Tasche 


